
§ I Behandlung der Medien, Haftung

1. Die Medien sind sorgfältig zu behandeln. Ftir
Beschädigungen und Verlust ist der Benutzerldie
Benutzerin schadenersatzpfl ichtig.

2. Vor jeder Ausleihe sind die Medien vom
Benutzerlvon der Ben uEerin a uf offensichtliche
Mängelzu überprrlfen.

3. Verlust oder Beschädigung der Medien sind der
Bticherei unvezüglich anzuzeigen. Es ist
untersagt, Beschäd§ungen selbst zu beheben oder
beheben zu lassen.

4. Eine Weitergabe der ausgeliehenen Medien an
Dritte ist nicht statthaft. Der Benutzer/die
BenuEerin haftet auch für Schäden, die durch
unzulässige Weitergabe von Medien an Dritte
entstehen.

§ 9 Schadenersatz

1. Die Art und Höhe der Ersatzleistung bestimmt
die BLlcherei. Der Schadenersatz bemisst sich bei
Beschädigung nach den Kosten der
Wiederherstellung, bei Verlust nach dem
Wiederbeschaffu n gswert.

§ 10 Verhalten in der Bücherei, Hausrecht

1. Jeder Benutzer/jede Benutzerin hat sich so zu
verhalten, dass andere nicht gestört oder in der
Benutzung der Bücherei beeinträchtigt werden,

2. Rauchen, Essen und Trinken sind in der
Bücherei nicht gestattet. Tiere dürfen in die
Btrcherei nicht mitgebracht werden.

3. Für verloren gegangene, beschädigte oder
gestohlene Gegen stände der Benutzer/der
Benutzerinnen übernimmt die Bücherei keine
Haftung.

4. Das Hausrecht nimmt der/die Leiterlin der
Büchereioder derldie mit seiner Austibung
beauftragte Mitarbeiter/in wahr. Den Anweisungen
ist Folge zu leisten.

§ 11 Ausschluss von der Benulzung

{. BenuEer/innen, die gegen die
BenuEungsordnung schwerwiegend oder
wiederholt verstoßen, können dauernd oder für
eine begrenzte Zeit von der BenuEung der
Bücherei ausgeschlossen werden.

§ 12lnkrafttreten

Die Benutzungsordnung tritt mit Wirkung vom
01.08.2018 in Kraft.

Gebtihrenordnung

Versäumnisgebtihr
0,50 Euro / je Medium je Woche

Benutzungsordnung

Kath. öffentl. Bücherei
St. fillargareta

Anschrift:
Kath. offentl. Bücherei St. Margareta
Thüringer Straße
36100 Petersberg - Margretenhaun
margretenhaun@koeb. bistum-fulda. de
www. bibkat, de/margretenhaun

Öffnungszeiten:
Montag: 17:30 - 18:30 Uhr
Mittwoch: 16:30 - 18:00 Uhr
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BenrEungaordnung der B{lch$el damit zur Hatung filr den Schadensfallund zur § 7 Rückgabe
St,If,.rg8rsde Begleichung anfallendor Entgelte und Geb0hrBn.

t. Die Medien sind vor Ablalrf der Leihftist und
§ 1 Allgeflolnoa 3. Die Benutser/die Benulzerinnen sind vemfiichtot, während der Öffnungszelton in der BucftBrei

der Büd€rEiAnderungen ihres Narn€ns od€r ihrer zurilclqugeben.
1. Dis Bodl€r€i ist eine öfierdichs Elffidttung der Anschrifr un!6ri0glich mitsuteilen.
Kirchsnggmeinde. Sie hat dl6 Au€aba, Büdtgr und 2. Bei oberschreitung der t€lhfdst ist €lne
andere Medien zu Al,ecken d6r lnformatloß und § 4 Benutzung, Auslslho, LelhtrEt Versäumnisg€bohr gemäß d€r derzeit Ooltigen
Bildung, zur Unterllattung urd FreizeiEsstaltung Gsbohrsoordnung zu e|ltdcütBn, unebMngig
bereitsustolhn. 1. Die aagaboEnen Medbn können ln d6r Bücherei davon, ob eine schriftlidle Mahnung edolgle. Eine

uM durch Ausleihe Euß6r Haus genutzt wBrden, Mahngebühr i€d for das eßtellen und vorsendan
2. Jedsr iEt berechtigl, die BÖchet?i im Rahmen Bei der Nulzung von Medien sind die go§e{zlichen einer schrifrlichsn Mahnung zu entichten
di€s€r Bsnutungsodnung a.rf öfbatlich-rechilicher Bestimmung6n des Urlsbercchts zu beachbn. Bei
Grundlags zu benutren. VErletsung des Urhebenechts hafiqt dor 3. Versäumnl8 - und Mahngebohr€n und Bonstige

Benu@r/dle Benutzerin. Ebenso golten die Forderungen rr'ßrd6n ggf. auf dem Recr*$v€ge
3. Dle B€nuuung der Bücberoi lst grundeätzlich g€setslichen BeEtimmungen des ehgezogen.
unentgettich.EnBetteforbesondereLoistungsn Jugefldschutsg8sdl
souie VeGäumnisgebuhren und AuslagenersaE
werden nsch dsr zu di€Esr Benutsungsordnung 2. Die Leihtrist betdgt 4 Wo€h€n
gehößnden Geüührenordnung in der ieweils
gitltigen Fassung erhoben. 3. Die Leihfri$ kann voI ihrem Ablauf ve.längerl

t {srden, \4,enn l€ine Vormerkung voflisgt. Eino
4. lnformationen zum DatBnscfiutz in unsarer VedängErung bereits gemahntrsr Medien ist nicht
Boch€reienhekren Sie bitG der Anlago mögltctr.
Datgnschutz.

§ 2 öffnunglrsrten 
§6 auelelhbe§chränkungen

l. M€dien, die zum lnformationsb€€tand gehören
t. Die Ölftungszeiten \,!€rden durch Aüshang qd€r aus andoren Gründen nur in der B0ch€rei
bekannt geggbon. b€nutzt \,vsrdan sollen, köonen dauomd odEr

yoübergehond voo dsr AusleitE ausgescl o$en
§3Anmeldüng werden.

1 . EMach8ene meld€n sich pereönlich an. Der 2. Die Anzahl der von einEm Benutser entbihbaren
BenuEer/die Benutserin bestätigt mit seiner/ihrer Modien kam von der BUcheßi begren, werden.
Unterschrift, die Bsnutsungsordnung zur Kqnnhis
genommen zu habEn. § Svomorkung

2. Bei der Anm€ldung von Klnd€m bis zum t, FttI ausgeliehen€ liil€dion kann die B{.}cher€i auf
vollendoten 16. Lebonsiahr ist die Untetsshrift Wunsch des BenuEerydsr Benutsedn ein€
elneagesedrlchenVartr€ter§reinergeg€tdichen Vorm$kungsn€€genndtm€a.
Vortreterin vorzulegen. Der gtsseEliche
Vsrtreter/die gesetslbhe Vefireterin verpfllchtet sich 2. Vorgeme*te Medien lveden 1 Woch6 in der

Btl,cherei be.rBit gshatEn.


